
 

Lieber Gast! 
Wir freuen uns, dass sie den Steyreggersee besuchen. Wir möchten Sie mit der Badeordnung vertraut machen,  

damit einem erholsamen Aufenthalt in der Anlage nichts mehr im Wege steht.  
Bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an das Stadtamt Steyregg. 

 

B A D E O R D N U N G 
 
• Mit dem Kauf der Eintrittskarte schließen Sie einen Vertrag ab, der die Anerkennung der Badeordnung beinhaltet. 
• Das Betreten der Anlage ist nur mit gültiger Eintrittskarte gestattet. 
• Kinder unter 6 Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener den Badesee besuchen. 
• Fahrzeuge aller Art (Räder, Kinderroller und dgl.) sind außerhalb des Bades abzustellen; der Eingang ist freizuhalten. 
• Alle Badegäste, auch Kleinkinder, müssen Badebekleidung tragen. 
• Die gesamte Badeanlage ist rein zu halten. 
• Die Benützung der Toilettenanlagen ist Kleinkindern nur in Begleitung einer Aufsichtsperson gestattet. 
• Jede Art der Belästigung der Badegäste (Untertauchen, Hineinstoßen und dgl.) ist zu unterlassen. 
• Für Abfälle sind die Abfallkörbe zu benützen.  
• Für Geld und Wertgegenstände (Uhren, Fotoapparate, Schmucksachen usw.) wird keinerlei Haftung übernommen.  
• Fundgegenstände sind im Stadtamt Steyregg gegen Eintragung in das Fundbuch abzugeben. Über Fundgegenstände wird nach den hiefür geltenden Vorschriften verfügt. 
• Bitte bedenken Sie, dass die Badeanlage der Erholung vieler Menschen dient. Verhalten Sie sich daher bitte so, dass jeder Badegast möglichst ungestört diese Anlage nutzen kann. 
• Badegäste, die gegen Bestimmungen der Badeordnung verstoßen, werden zunächst ermahnt. Bleibt die Ermahnung erfolglos, können sie aus dem Badebereich verwiesen werden. 
• Badegäste, die gegen die Bestimmungen der Badeordnung schwer verstoßen, können durch die Verwaltung für bestimmte Zeit oder auf Dauer vom Besuch des Badebereiches ohne irgendwelchen 

Kostenersatz ausgeschlossen werden. 
• Die Benutzung der Anlage, seiner Einrichtungen und Geräte erfolgt auf eigene Gefahr der Besucher.  
• Für Personen- und Sachschäden haftet die Stadtgemeinde auf keinen Fall. Bei Beschädigung einer Einrichtung der Anlage ist Schadenersatz zu leisten. Eltern haften für die durch ihre Kinder 

verursachten Schäden. 
• Den Anweisungen der Wasserrettung ist unbedingt Folge zu leisten. 
• Bei Überfüllung kann der Zutritt zum Badesee verweigert werden. 
 

V E R B O T E N     I S T : 
 
• Mitnahme von Tieren aus sanitätsrechtlichen und veterinärpolizeilichen Gründen 
• Füttern von Enten, Schwänen und Fischen 
• Körperreinigung im Badesee und bei den Duschen, insbesondere die Verwendung von Körperpflegemitteln (ausgenommen Sonnenschutz) 
• Zutritt von Personen mit ansteckenden Krankheiten sowie Betrunkenen  
• Radfahren im gesamten Erholungsbereich 
• Ruhestörung (laute Musik, ungebührliches Lärmen, Singen, Pfeifen und dgl.) 
• Zelten, Campieren, Grillen und offenes Feuer  
• Fischen (ausgenommen mit besonderer Genehmigung) 
• Tauchen (ausgenommen mit besonderer Genehmigung) 
• Segeln, Motorbootfahren, Windsurfen 
• Aufkleben und Anbringen von Plakaten und sonstigem Werbematerial sowie deren Verteilung und jegliche nicht ausdrücklich genehmigte Verteilung und gewerbliche Verkaufstätigkeit. 
• Entsorgen jeglichen Mülls, welcher nicht durch Konsumation im Erholungsareal entstanden ist. 
• Wegwerfen von Glas und sonstigen scharfen Gegenständen 
• Überklettern der Umzäunung 
 

Die Stadtgemeinde behält sich vor, gegen Zuwiderhandelnde rechtliche Schritte einzuleiten. Die Stadtgemeinde übernimmt keinerlei Haftung für jegliche Schäden, 
insbesondere auch nicht für Badeunfälle und Unfälle bei Ausübung des Eislauf- oder Eisstocksports. 

 
Die Stadtgemeinde Steyregg hat dieses Areal als Bade- und Erholungsanlage errichtet und wünscht allen Besuchern einen erholsamen Aufenthalt. 

 
Die Eigentümerin 

Stadtgemeinde Steyregg

  



 
 
 
 
 
 
 
 


